
Das Sterberecht ist ein Persönlichkeitsrecht! 
Jeder Mensch hat ein Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben. 
Das Verbot von Sterbehilfe darf keinesfalls in die Verfassung aufgenommen werden. 
Es ist ein Unding Menschen jahrelang an Apparate angeschlossen dahinvegetieren zu lassen. 
Ein Sterben in Würde sollte jedem Menschen erlaubt sein! 
 
Linde Waber 
Bildende Künstlerin 
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